§1 Name, Sitz und Tätigkeit
1) Der Verein führt den Namen "Hagazussa" - Kulturverein zur Förderung, Erforschung, Ausübung, Präsentation und Information über spirituell-magische und ganzheitliche gesundheitliche Themen und deren medialer Aufbereitung.
2) Der Verein hat seinen Sitz in Wien: Börnergasse 3/3/2, 1190 Wien
3) Der Verein erstreckt seine Tätigkeit auf ganz Österreich bzw. den europäischen Raum.

§2 Vereinszweck

1) Die Vereinstätigkeit ist gemeinnützig und nicht auf Gewinn orientiert.
2) Der Verein bezweckt die Information der Öffentlichkeit über Belange spiritueller, magischer Kulturen und Ganzheitlicher Gesundheitsaspekte als universelles Kulturgut. Sowie die öffentliche Erörterung aller damit in Zusammenhang stehenden theoretischen und wissenschaftlichen Fragen.
Diese Tätigkeit dient den in Abs. 4) angeführten Grundsätzen
3) Die Vereinstätigkeit dient folgenden Zielen:

a) Der Förderung und Erforschung spiritueller, magischer, religiöser und gesundheitlicher Themen.
b) Deren Ausführung, Pflege und Integration in der heutigen Gesellschaft.

c) Der Erarbeitung und Durchführung von Konzepten für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins und für die Herstellung von Informationsangeboten, die der Zwecksetzung des Vereins dienlich sind.
4) Die Vereinstätigkeit orientiert sich an folgenden Grundsätzen:

a) Es wird die Vermittlung solcher Inhalte angestrebt, die durch bestehende Veröffentlichungen nicht oder nur unzureichend abgedeckt werden.

b) Die vermittelte Information soll den höchsten Ansprüchen hinsichtlich der benützten Quellen und deren Auswertung, sowie hinsichtlich der sprachlichen und publizistischen Darbietung genügen und orientiert sich an archäologischen, historischen, ethnologischen, ethnobotanischen, literaturwissenschaftlichen und soziokulturellen Quellen und Informationen.

c.)Ganzheitliche Ansätze und Netzwerke stehen im Mittelpunkt des Vereinsgeschehens.
§3 Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes
1) Als ideelle Mittel dienen:

a) Die Durchführung von der Erwachsenenbildung dienenden Lehraufgaben; die Erstellung von Publikationen und Dokumentationen; die Errichtung von Archiven, Datenbanken und sonstiger Infrastruktur für theoretische Tätigkeit und die Errichtung öffentlicher Informationseinrichtungen.

b) Herausgabe, Verlag, Herstellung und Verbreitung von Medien aller Art; Herstellung und Sendung von Hörfunkprogrammen, Fernsehbeiträgen, sowie die interaktive Aufbereitung im Internet und den neuen Medien.

c) Versammlungen, Vorträge, gesellige Zusammenkünfte, Diskussionsabende, Seminare, Kundgebungen, Veröffentlichungen in fremden Medien, Workshops und die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen.
d.) Vereinslokal.
2) Als materielle Mittel dienen:

a) Erträge aus eigenen Medien sowie aus dem Verkauf von Anzeigenraum in denselben.

b) Erträge aus Veranstaltungen, vereinseigenen Unternehmungen und gelegentlichen anderen Leistungen wie zB. Mitwirken bei anderen Veranstaltungen und Einnahmen aus diesen.
c.) Vorträge, Lesungen, musikalische Darbietungen, Seminare, Workshops, Durchführung von themenspezifischen Veranstaltungen wie Brauchtumsfeste, rituelle Darbietungen oder Wohltätigkeitsveranstaltungen.
d.) Informations & Verkaufsstände bei Festivals, Tagungen und Kongressen.
e.) Einnahmen des Vereinslokales.
f) Mitgliedsbeiträge, Spenden, Sammlungen, Darlehen, Förderungen und Erträge aus Kapitalanlagen.

§4 Arten der Mitgliedschaft

1) Die Mitglieder des Vereins setzen sich aus ordentlichen, unterstützenden und beratenden Mitgliedern zusammen, die alle die Volljährigkeit erreicht haben müssen.

a) Ordentliche Mitglieder sind physische Personen des In- und Auslandes, die sich fortwährend aktiv, sowohl an der inhaltlichen wie der organisatorischen Vereinsarbeit beteiligen.

b) Unterstützende Mitglieder sind physische oder juristische Personen des In- und Auslandes, die die Vereinsarbeit durch Zahlung eines Mitgliedsbeitrages oder einer Spende, entsprechend den Vereinszielen unterstützen.

c) Beratende Mitglieder sind physische Personen des In- und Auslandes, die sich dem Verein fortwährend oder gelegentlich mit inhaltlicher (wissenschaftlicher, literarischer oder künstlerischer) Arbeit zur Verfügung stellen.

d) Die Redaktion setzt sich lt. Punkt a) aus ordentlichen Mitgliedern zusammen.

§5 Erwerb und Ausübung der Mitgliedschaft

1) Ordentliche Mitglieder können alle physischen Personen werden, die an einer regelmäßigen, sowohl inhaltlichen als auch organisatorischen Mitarbeit im Verein interessiert sind. Ihre Aufnahme erfolgt auf Einladung der bestehenden Redaktion mit der Annahme der Einladung.

2) Unterstützende Mitglieder können alle physischen oder juristischen Personen werden, die die Arbeit des Vereins durch Zahlung eines Mitgliedsbeitrages oder einer Spende, entsprechend der Vereinsziele unterstützen. Ihre Aufnahme erfolgt mit Kenntnisnahme der Beitrittserklärung durch jedes Organ der Redaktion und Zahlung des Mitgliedsbeitrages.

3) Beratende Mitglieder können alle physischen Personen werden, die an einer mindestens gelegentlichen inhaltlichen Mitarbeit, laut der Zielsetzungen des Vereins, interessiert sind. Ihre Aufnahme erfolgt auf Einladung der Redaktion mit der Annahme der Einladung.

4) Die Änderung der Art der Mitgliedschaft erfolgt analog der Aufnahme als Mitglied entsprechend der angestrebten Art der Mitgliedschaft. Bis zur Durchführung der Änderung der Art der Mitgliedschaft, bleibt das bisherige Mitgliedsverhältnis aufrecht. 

5) Die Aufnahme von Mitgliedern kann unter Angabe von Gründen verweigert werden. 

§6 Beendigung der Mitgliedschaft

1) Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod (bei juristischen Personen durch den Verlust der Rechtspersönlichkeit), durch freiwilligen Austritt, durch Streichung oder durch Ausschluß. Fällige Mitgliedsbeiträge müssen eingebracht werden, bzw. erfolgt keine Rückzahlung bereits getätigter Zahlungen.

2) Der freiwillige Austritt kann erfolgen:

a) Durch schriftliche Erklärung an den/die geschäftsführende Redakteur/In. Die Mitgliedschaft erlischt in diesem Falle mit dem Datum des Einlangens oder mit der persönlichen Übergabe der Erklärung an den/die Redakteur/in.

b) Durch schriftliche Erklärung an die Redaktion. Die Mitgliedschaft erlischt in diesem Falle mit der Kenntnisnahme durch die Redaktion.

3) Die Streichung eines Mitgliedes kann der/die geschäftsführende Redakteur/In vornehmen, wenn dieses trotz dreimaliger Warnung, länger als sechs Monate, mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen oder sonstigen Verbindlichkeiten im Rückstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung von bis dahin fälligen Mitgliedsbeiträgen und sonstigen Verbindlichkeiten bleibt davon unberührt.

4) Den Ausschluss eines Mitgliedes kann die Redaktion verfügen, wenn einer der folgenden Ausschlussgründe vorliegt:

a) grobe Verletzung der Mitgliedspflichten

b) grobe Schädigung des Vereinszweckes

c) unehrenhaftes Verhalten im Verein oder in der Öffentlichkeit

5) Gegen Ausschluss und Streichung ist die Berufung an ein Schiedsgericht des Vereins zulässig. Bis dessen Entscheidung ruhen die Mitgliedsrechte.

§7 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1) Den ordentlichen Mitgliedern stehen folgende Rechte und Pflichten zu:

a) Das Recht zur vergünstigten oder unentgeltlichen Teilnahme an allen Veranstaltungen des Vereins

b) Das einfache Stimmrecht in der Redaktion

c) Das aktive Wahlrecht bei der Wahl der/des geschäftsführenden Redakteurs/In

d) Das passive Wahlrecht bei der Wahl der/des geschäftsführenden Redakteurs/In

e) Die Benützung der Einrichtungen des Vereins

f) Der Bezug der vom Verein verlegten Medien zum günstigsten, der Allgemeinheit angebotenen Tarife.

g) Die freiwillige Zahlung eines monatlichen/jährlichen Mitgliedsbeitrages und die Unterstützung des Vereins innerhalb seiner Vereinsziele

Das gleiche Recht wird auch allen übrigen ordentlichen Mitgliedern und nicht nur der Redaktion eingeräumt.

2) Den unterstützenden Mitgliedern stehen folgende Rechte und Pflichten zu:

a) Die Teilnahme an allen Veranstaltungen des Vereins zu einem verringerten Entgelt

b) Die Benützung der Einrichtungen des Vereins zu einem verringertem Entgelt

c) Der Bezug der vom Verein verlegten Medien zum vergünstigten Tarif

d) Die Anberaumung einer Mitgliederversammlung unter Absprache mit der Redaktion

e) Das einfache Stimmrecht bei Abstimmungen

f) Die Zahlung eines monatlichen/jährlichen Mitgliedsbeitrages und die Unterstützung des Vereins innerhalb seiner Vereinsziele

g) Die Teilnahme an Vereinsversammlungen

h) Das Mitspracherecht bei der Themenwahl innerhalb des Vereinsorgans (TV, Radio)
3) Den beratenden Mitgliedern stehen folgende Rechte und Pflichten zu:

a) Die Teilnahme an Versammlungen und Sitzungen, unter Absprache mit der Redaktion, den ordentlichen und unterstützenden Mitgliedern

4) Die ordentlichen und unterstützenden Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden könnte. Sie haben die Statuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane und des Vereins zu beachten.

5) Mitglieder sind generell verpflichtet, die Mitgliedsbeiträge pünktlich, in der von der Redaktion und von der Mitgliederversammlung beschlossenen Höhe, zu bezahlen.

§8 Vereinsorgane und Art der Beschlussfassung

1) Vereinsorgane sind:

a) Die Redaktion, die aus ordentlichen Mitgliedern besteht

b) der/die geschäftsführende Redakteur/In, der/die auch den Obmann 

stellt

2)Grundsätzlich ist in allen Organen und bei allen Entscheidungen Konsens anzustreben. Kommt dieser nicht zustande, so ist abzustimmen. Diesfalls werden die Beschlüsse, sofern diese Statuten keine andere Regelung vorsehen, mit einer Stimmenmehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen gefasst, wobei Stimmenthaltungen kein Gewicht zukommt.

§9 Vertretung nach außen, schriftliche Ausfertigungen

1) Der/die geschäftsführende Redakteur/In, der/die auch den Obmann 

stellt, vertritt den Verein in allen Angelegenheiten nach außen. Darüber hinaus getroffene Kompetenzregelungen berühren, sofern sie Dritten nicht bereits bekannt sind oder anlässlich Vertretungshandlungen ausdrücklich bekannt gemacht wurden, die Verbindlichkeit der Vertretungsverhandlung nicht.

2) Im Falle der Verhinderung tritt an die Stelle des geschäftsführenden Redakteurs/der geschäftsführenden Redakteurin sein/ihr allenfalls bestellter/bestellte Stellvertreter/In.

3) Die mit bestimmten Aufgaben betrauten Redaktionsmitglieder sind berechtigt, den Verein in diesen Angelegenheiten nach außen zu vertreten, soweit damit keine finanziellen Verpflichtungen eingegangen werden oder damit Belastungen für den Verein verbunden sind. Sollen solche Verpflichtungen eingegangen werden oder sind solche Belastungen zu erwarten, so ist für die Gültigkeit der Vertretungsverhandlungen die Mitwirkung des/der geschäftsführenden Redakteurs/in erforderlich.

4) Die Unterfertigung schriftlicher Ausfertigungen und Bekanntmachungen des Vereins erfolgt entsprechend der Bestimmungen der Abs. 1) bis 3) mit der Maßgabe, dass anhand des zu unterfertigenden Schriftstückes und allenfalls anhand geeigneter Beifügungen zu den Namenszeichen zweifelsfrei erkennbar sein muss, dass die Zeichnung in Vertretung des Vereins erfolgt.

§10 Zusammensetzung der Mitglieder und Art der Beschlussfassung innerhalb des Vereins

1) Die Redaktion setzt sich aus ordentlichen Mitgliedern zusammen. Die ordentlichen Mitglieder wählen aus ihrer Mitte den/die geschäftsführende/n und den/die stellvertretend geschäftsführende/n Redakteur/In mit Stimmenmehrheit.

2) Der Verein tritt mindestens  alle 4 Jahre zu ihrer Jahreskonferenz zusammen.

3) Im übrigen tritt die Redaktion

a) auf Beschluss des/der geschäftsführenden Redakteurs/In 

b) auf Beschluss anderer ordentlicher Mitglieder

c) auf Verlangen der Rechnungsprüfung des Vereins binnen vier Wochen

d) auf schriftlich begründeten und beim/bei der geschäftsführenden Redakteur/In eingebrachten Antrags, mindestens eines Drittels der unterstützenden Mitglieder, binnen vier Wochen zu einer einfachen Konferenz zusammen.

4) Zur Jahreskonferenz, wie zu einfachen Konferenzen aller Mitglieder, sind alle Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich oder via Email einzuladen.

5) Die Anberaumung und Einladung hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen und obliegt dem/der geschäftsführenden Redakteur/In, in dessen/deren Verhinderung, einem/einer allenfalls bestellten Stellvertreter/In.

6) Zur Jahreskonferenz sind Anträge auf Aufnahme von zusätzlichen Tagesordnungspunkten sowie Wahlvorschläge, mindestens 2 Wochen vor dem Termin schriftlich beim/bei der geschäftsführenden Redakteur/in einzubringen.

7) Gültige Beschlüsse können nur zu Tagesordnungspunkten gefasst werden. Davon ausgenommen sind Anträge auf Einberufung einer Redaktionssitzung.

8) Die Versammlung ist bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder, zum festgesetzten Zeitpunkt, beschlussfähig.

9) Ist die Versammlung zum festgesetzten Zeitpunkt nicht beschlussfähig, so hat der/die geschäftsführende Redakteur/In zum ehest möglichen Termin eine neuerliche Konferenz mit gleichbleibender Tagesordnung einzuberufen. Ist diese neuerlich einberufene Konferenz zum festgesetzten Zeitpunkt nicht beschlussfähig, so erfolgt eine Wartefrist von dreißig Minuten. Nach Ablauf dieser Frist ist die Konferenz, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder, beschlussfähig.

10) Den Vorsitz der Konferenz führt der/die geschäftsführende Redakteur/In, bei dessen/deren Verhinderung der/die Stellvertreter/In. In Verhinderung oder Ermangelung eines/einer Stellvertreters/In führt das älteste anwesende ordentliche Mitglied den Vorsitz.

11) Die Wahlen erfolgen schriftlich und mit einer Stimmenmehrheit der gültig abgegebenen Stimmen.

§11 Aufgaben der Redaktion

1) Die Redaktion entscheidet über den Inhalt, der vom Verein unternommenen Tätigkeiten. In der Redaktion werden die Arbeiten ihrer Mitglieder vorgetragen, diskutiert und vergeben. Die Redaktion entscheidet ferner über die Mitarbeit von Personen, die nicht dem Verein angehören.

2) Der Redaktion sind die in Abs. 3) bis 5) genannten Aufgaben vorbehalten.

3) Die Bestellung und Enthebung des/der geschäftsführenden Redakteurs/In und allenfalls dessen/deren Stellvertreters/In, erfolgt in einer redaktionellen Teamsitzung.

4) Die Betrauung von Redaktions- sowie ordentlichen Mitgliedern mit bestimmten Aufgaben erfolgt gemäß § 13.

5) Die Beratung und Beschlussfassung über

a) die Höhe von Mitgliedsbeiträgen und Beitrittsgebühren der ordentlichen und unterstützenden Mitglieder (die Beschlussfassung über die Höhe der Mitgliedsbeiträge und Beitrittsgebühren der unterstützenden Mitglieder obliegt der Mitgliederversammlung des Vereins)

b) die Einberufung von Konferenzen und Versammlungen.

c) die Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses

d) Statutenänderungen

e) freiwillige Auflösung des Vereins

f) sonstige Punkte der Tagesordnung

§12 Aufgaben einzelner Redaktionsmitglieder

1) Die Redaktion kann einzelne, ordentliche oder unterstützende Mitglieder mit bestimmten Aufgabengebieten betrauen und die, diese Aufgabengebiete kennzeichnenden Funktionsbezeichnungen sowie die Dauer, festlegen.

2) Die mit solchen Aufgaben betrauten Mitglieder sind dazu berechtigt, den Verein in diesen Angelegenheiten nach außen zu vertreten, soweit damit keine finanziellen Verpflichtungen oder Belastungen für den Verein verbunden sind. Sie sind der Redaktion für die auftrags- und ordnungsgemäße Besorgung dieser Aufgaben verantwortlich.

3) Insbesondere können auch andere Redaktionsmitglieder als der/die geschäftsführende Redakteur/In auf Dauer mit der inneren Organisation der Redaktionstätigkeit, mit der Chef-, End- oder technischen Redaktion vom Verein herausgegebener oder verlegter Medien, sowie von Teilen oder von einzelnen Ausgaben dieser Medien, sowie mit der Leitung der Redaktionskonferenz oder Organisation und Durchführung von Vereinsevents betraut werden.

§13 Die geschäftsführende Redaktion
1) Die Funktionsdauer des/der geschäftsführenden Redakteurs/In und ihres Stellvertreters/In beträgt vier Jahre. Auf jeden Fall währt sie bis zum Rücktritt oder bis zur Wahl eines/einer neuen geschäftsführenden Redakteurs/In und Stellvertreters/In.
2) Der/die geschäftsführende Redakteur/In sowie der/die Stellvertreter/In ist wieder wählbar.

3) Die Redaktion kann jederzeit den/die geschäftsführende/n Redakteur/In sowie alle anderen mit Aufgaben betrauten Mitglieder der Funktion entheben. Dies geschieht mit einer einfachen Stimmenmehrheit.

4) Der/die geschäftsführende Redakteur/In kann jederzeit schriftlich seinen/ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung ist an die Redaktion zu richten. Der Rücktritt wird erst mit der Wahl eines/einer Nachfolgers/In wirksam.

5) Außer durch Enthebung oder Rücktritt erlischt die Funktion durch Tod oder Ablauf der Funktionsperiode.

§14 Aufgaben und Stellung der Redaktion

1) Dem/der geschäftsführenden Redakteur/In obliegt die Leitung der Vereinsgeschäfte und die Vertretung der Vereinsinteressen nach außen nach Maßgabe der übrigen Bestimmungen der Statuten des Vereins.In den Bereich des/der geschäftsführenden Redakteurs/In fallen insbesondere folgende Aufgaben

a) die ordnungsgemäße Administration der Vereinsgeschäfte, nach Maßgabe der Bestimmungen der Geschäftsordnung, im Zusammenwirken mit den zuständigen Organen.

b) die Teilnahme an den Vereinssitzungen und die wechselseitige Information von Redaktion und Mitgliedern über die jeweiligen Beratungen und Arbeiten.

c) die Vorbereitung der Konferenzen und Versammlungen

d) die Bestellung der Organe zur Vertretung des Vereins, deren Aufgaben wie folgt sind:

1. Die Besorgung einer ordentlichen Finanzgebarung des Vereins und die Verwaltung des Vereinsvermögens, nach Maßgabe der Bestimmungen der Geschäftsordnung im Zusammenwirken mit den zuständigen Organen des Vereins durch den Kassier. Die Erstellung eines Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses, nach Maßgabe der Bestimmungen der Geschäftsordnung im Zusammenwirken mit den zuständigen Organen des Vereins.

2. Die Mitgliederorganisation, nach Maßgabe der Bestimmungen der Geschäftsordnung im Zusammenwirken mit den zuständigen Organen, sowie die Führung der Protokolle der Redaktion durch den Schriftführer.

3. Die gesamte Redaktion entscheidet über den Einsatz materieller Mittel bei den vom Verein unternommenen Tätigkeiten und vom Verein herausgegebenen oder verlegten Medien sowie über Produktions- und Vertriebsweise, technische Ausführung und Anzeigenannahme bei den vom Verein herausgegebenen oder verlegten Medien, nach Maßgabe der Bestimmungen der Geschäftsordnung im Zusammenwirken mit den zuständigen Personen.

4. Der/die geschäftsführende Redakteur/In ist bei Gefahr im Verzug berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Redaktion fallen, unter eigener Verantwortung selbständige Anordnungen zu treffen. Diese bedürfen jedoch nachträglich der Genehmigung durch die Redaktion.

5. Im Falle der Verhinderung treten an die Stellen des/der geschäftsführenden Redakteurs/In seine/ihre allenfalls bestellte Stellvertreter/In.

§15 Schiedsgericht des Vereins

1) Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehen Streitigkeiten ist das vereinsinterne Schiedsgericht berufen.

2) Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Es wird derart gebildet, dass ein Streitteil dem Vorstand ein Mitglied als Schiedsrichter namhaft macht. Über Aufforderung durch den Vorstand binnen sieben Tagen macht der andere Streitteil innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des Schiedsgerichtes namhaft. Nach Verständigung durch den Vorstand innerhalb von sieben Tagen wählen die namhaft gemachten Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage ein drittes ordentliches Mitglied zum Vorsitzenden des Schiedsgerichtes. Bei Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los.

3) Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern gültig. 

§16 Rechnungsprüfung des Vereins

1) Der Rechnungsprüfung des Vereins obliegt die laufende Geschäftskontrolle und die Überprüfung des Rechnungsabschlusses durch den Kassier. Sie hat hierbei nicht nur die Korrektheit der Buchführung, sondern auch die wirtschaftliche Gebarung und ihre Zweckmäßigkeit im Hinblick auf die Aufgaben des Vereins zu überprüfen. 

2) Sie hat der Redaktion auf dem Beirat über das Ergebnis der Überprüfung zu berichten.

3) Setzt sich zusammen aus mindestens zwei Mitgliedern
§17 Auflösung des Vereins

1) Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zwecke einberufenen Redaktionskonferenz beschlossen werden.

2) Dem/der geschäftsführenden Redakteur/In beziehungsweise dessen Stellvertreter, nach Maßgabe ihrer Zuständigkeit, gemäß der Statuten des Vereins, obliegt die Liquidation des Vereinsvermögens, beziehungsweise die Abdeckung der Passiva und die Übernahme des danach verbleibenden Vereinsvermögens durch den Verein.

3) Das nach Abdeckung der Passiva verbleibende Vereinsvermögen fällt einer durch die Mehrheit der Mitglieder ermittelten gemeinnützigen Organisation zu.

